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Auszug aus dem Unternehmensregister

ANTEC Solar GmbH

Arnstadt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2021

ANTEC SOLAR GMBH, ARNSTADT

A K T I V A

31.12.2021 .

EUR
31.12.2020 .

EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN 440.163,22 458.392,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00

II. Sachanlagen 440.160,22 458.389,00

B. UMLAUFVERMÖGEN 728.226,99 659.245,33

I. Vorräte 618.761,00 517.014,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.559,24 102.016,20

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 12.906,75 40.215,13

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.020,00 10.770,00

1.172.410,21 1.128.407,33

P A S S I V A

31.12.2021 .

EUR
31.12.2020 .

EUR

A. EIGENKAPITAL 500.000,00 500.000,00

I. Gezeichnetes Kapital 500.000,00 500.000,00

II. Jahresüberschuss 0,00 0,00

B. RÜCKSTELLUNGEN 333.400,00 328.000,00

C. VERBINDLICHKEITEN 339.010,21 300.407,33

- davon aus Steuern: EUR 19.641,23 (Vorjahr: EUR 2.388,31)
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31.12.2021 .

EUR
31.12.2020 .

EUR

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 386,41 (Vorjahr: EUR 31,16)

1.172.410,21 1.128.407,33

ANTEC SOLAR GMBH, ARNSTADT .

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die ANTEC Solar GmbH ist in das Handelsregister des Amtsgerichtes Jena unter der Nummer HRB 504675 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Arnstadt.

Die Erstellung des Jahresabschlusses der ANTEC Solar GmbH erfolgt gemäß den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG.

Die Bilanz wird gemäß § 266 Abs. 2 und 3 i. V. m. § 264 c HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen aufgestellt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, im Falle abnutzbarer Sachanlagen vermindert um planmäßige, nutzungsbedingte Abschreibungen. Die Herstellungskosten selbsterstellter Anlagen enthalten die unmittelbar zuzurechnenden
Einzelkosten und die auf diese Einzelkosten entfallenden Gemeinkosten. Dabei kommt grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die in Vorjahren vorgenommenen Teilwertabschreibungen wurden beibehalten. Folgende Nutzungsdauern sind den
Abschreibungen der einzelnen Sachgruppen zugrunde gelegt worden:

Jahre

technische Anlagen und Maschinen 5

andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2 - 10

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert bis EUR 800,00 werden im Jahr ihrer Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungs-preisminderungen angesetzt. Soweit notwendig, werden unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips Abwertungen vorgenommen. Die Bewertung der unfertigen
und fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellungskosten, deren Umfang sich an den handelsrechtlichen Vorschriften orientiert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert.

Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Vorauszahlungen für zukünftige Zeiträume.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen
abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

Verbindlichkeiten
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Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR 322 (Vorjahr: TEUR 266) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und in Höhe von TEUR 17 (Vorjahr: TEUR 34) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr und bis zu fünf Jahren. Besichert durch Sicherungsübereignung
werden Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 35.

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen im Gesamtumfang von TEUR 266 (Verpflichtung pro Jahr: TEUR 266).

V. Sonstige Angaben

Beschäftigte

Die im Jahresdurchschnitt beschäftigten Mitarbeiter ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht:

Angestellte 3

gewerbliche Mitarbeiter 5

Geschäftsführer 1

9

Geschäftsführung

Einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2021 war Herr Johann Erich Wilms, Marburg.

ANTEC Solar GmbH

Arnstadt, den 29. April 2022

gez. Johann Erich Wilms

(Geschäftsführer)

Datum der Feststellung: 6. Mai 2022


